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Ueberblick des badiſchen Verfaſſungslebens , mit beſon —

derer Rückſicht auf die Richtung und Thätigkeit

der Parteien in der zweiten Kammer .

Von A. v. Soiron .

( Schluß ) .

Der achte Landtag ( 1837 ) .

Auf dem vorigen Landtag wurde ein Geſetz angenommen , durch

welches die Hauptgrundlagen der Gemeindeordnung , nämlich die —

jenigen Beſtimmungen derſelben , welche die Wahlen zu Gemeinde —

Aemtern , und die Gemeindeverſammlungen betreffen

weſentlich abgeändert wurden . Nach der Gemeindeordnung vom Jahr

lich jeder Bürger ohne Unterſchied des Vermögens

bei allen Wahlen zu Gemeindeämtern gleiches Stimmrecht ; die

Wahlen des kleinen und großen Ausſchuſſes ( wenn die Gemeinden

einem großen Ausſchuß die Rechte der indeverſammlung über —

tragen wollten ) konnten nur dann giltig vorgenommen werden , wenn

zwei Drittel der Wahlberechtigten erſchienen waren . Kaum war aber

der Landtag ven 1833 am 13. November geſchloſſen worden , ſo er⸗

ließ die Regierung ( am 4. December ) eine proviſoriſche Verordnung ,

nach welcher bei der Wahl des Bürgermeiſters und der MitgliederOlitlg

des Gemeinderaths in den Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg

und Heidelberg nur die mit einem Geſammtſteuerkapital von wenigſtens

2000 fl . , in den übrigen Städten von mehr als 3000 Seelen nur

die mit einem Geſammtſteuerkapital von wenigſtens 1500 fl . , in den

Landgemeinden endlich und in den Städten von 3000 Seelen oder

darunter nur die mit einem Steuerkapital von wenigſtens 800 fl

im Ortsſteuerkataſter eingetragenen Bürger wahlberechtigt ſeyn ſollten

In der nämlichen Verordnung wurde zugleick verfügt , daß bei der

Wahl des großen und kleinen Ausſchuſſes zwar alle Bürger wahl —

berechtigt bleiben ſollten , daß aber dieſe Wahlen gültig vorgenommen
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die Leitung der Gemeinder is demſelben Prinzip und von dem

ſelben Volkswillen repräſentirt werden ſolle wi die Geſetzgebung

des ganzen Landes . Führe man nun einen Cenſus bei Gemeind

wahlen ein, ſo werde derſelbe bald auch auf die Wahlen der Abge

ordneten übertragen und die wichtigſte Grundlage der Verfaſſung

untergral werden Die Einführung eines Cenſus würde die

Gemeinden in zwei Hälften ſcheiden ; die eine Hälfte werde vor —

nehm auf die andere herabſehen , die andere werde mit dem Name

Proletarier gebrandmarkt werden . Die vera

werde ſich an der andern zu rächen ſuchen und auf dieſe Weiſe
D9würden immer Reibungen in den Gemeinden ſtatt finden . Es be

dürfe nur der Einführung geheimer Abſtimmung , um den Einfluß

der Reichen auf die Armen aufzuheben . In dem zufälligen Beſitz

von etwas mehr oder weniger Verme ſſe ſich das Recht nicht

finden , dem Bürger dasjenige zu nehme 8 Us Bürger ge

bühre , das Recht nämlich , an der W ſe A keit J

nehmen . Durch den vorgeſchlagenen Cenſus werde nicht nur der

en zurück —Arme , ſondern auch der Mittelmann zu Gunſten des

geſetzt . Gerade die Reichen hät aber Gleichgültigk Gemeinde

angelegenheiten bewieſen , indem ſie weniger als der Mittelmann

fähig geweſen , ihre freilich koſtbarere ) Zeit zu opfern ließen ſich

Arme von den Reichen beſtechen , ſo falle die Schuld mehr auf die

letztern . Durch Einführung eines Cenſus würde indirect der

durch die Gemeindeordnung abgeſchaffte Unterſchied zwiſchen Bürgern

Schutzbürgern wieder eingeführt 7

könne man noch nicht ſprechen , weil das proviſoriſche Geſetz vom

und rden . Von Er

Fahr 1833 nicht zwei Jahre nach Publication der Gemeindeordnung

erſchienen und die Anwendung jedes neuen Geſetz von ö

Wichtigkeit im Anfange ihre Schwierigkeiten haben werd Auf der

andern Seite habe aber gerade die Erfahrung gezeigt, daß in ſehr

vielen Gemeinden ſehr gute Wahlen getroffen worden , und wo dies

nicht geſchehen , da chlich die Vermöglichen daran SchuldN

hre Bürgerpflicht lau oder gargeweſen , welche

nicht erfüllt hätten . Auch die Vermöglichen ſeien beſtechbar , es koſte

bei ihnen nur mehr , als bei den Armen . Mit dieſen habe der Bür —

germeiſter am meiſten zu thun , es müſſe daher ſeine Stellung ver —

ſchlimmern , wenn ihn nur die Reichen an die Spitze der Gemeinden

geſtellt hätten

Einige Mitglieder der Kammer waren der vermittelnden Anſicht

allen Bürgern ihr Stimmrecht , jedoch auch bei den Wahlen zu Ge —
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meindeämtern , Wahlmänner wählen zu laſſen . Dieſe Anſicht fand

aber wenig Anklang . Die Mehrheit genehmigte vielmehr folgendes

Geſetz
Wahl der Bürgermeiſter und Ge —Ꝙν§. 1. Wahlberechtigt bei

meinderäthe ſind

1in den Gemeinden von 3000 oder weniger Seelen , ſämmtliche

Gemeindebürge

2) in allen anderen

ausgeſchloſſen die in dem Steuerkataſter gar nicht oder nur
Gemeinden ſind von der Wahlberechtigung

mit dem perſönlichen Verdienſtkapital von 500 fl . Eingetragenen .

§. 2. Die Wahl der Bürgermeiſter und Gemeinderäthe , ſo wie

großen und kleinen Ausſchuſſes kann gültig vorgenommen

n, wenn auch nur die Hälfte der Wahlberechtigten erſchienen

iſt , vorausgeſetzt , daß die verordnungsmäßige Einladung ergangen iſt .

6. 3. Die Wahl der Gemeinderäthe geſchieht , wie jene des Bür —

zermeiſters , durch geheime Stimmgebung . Sowohl bei der Wahl

der Gemeinderäthe , als auch bei der des Bürgermeiſters muß der

Zettel in dem Saale , wo die Wahl vorgenommeneStimmende ſeinen

wird , ſchreiben oder wenn er nicht ſelbſt ſchreiben kann , ſeine Ab —

ſtimmung zu Protokoll erklären .

Es ſcheint jedoch der Regierung mit dem ganzen Geſetzvorſchlag

nicht Ernſt geweſen zu ſeyn Denn während der Landtag ſchon am

30. März eröffnet worden war , geſchah die Vorlage erſt am 13. Auguſt .

Schon am 24. Auguſt wurde der Commiſſionsbericht erſtattet , am

26. Auguſt fand die Berathung und Annahme ſtatt , die Regierung

am 28. Auguſt zu ſchließen , was die

das von der zweiten Kammer ange⸗

nommene Geſetz nicht mehr in die erſte Kammer gebracht werden

konnte und ſomit die pror che Verordnung vom 4. Dezember

1833 bis zu dem nächſten Landtag in Kraft blieb.

Auf dieſem Landtag wurde ſodann ein neuer Geſetzentwurf

vorgelegt , deſſen weſentliche Beſtimmungen folgende waren :

§. 1. „ In allen Städten über 3000 Seelen muß ein großer

Ausſchuß gewählt werden . Auch in Städten und Landgemeinden

von mehr als 1500 bis einſchließlich 3000 Seelen wird ein großerY

zog es aber vor, den Landtag

natürliche Folge hatte , daß

Ausſchuß gewählt , wenn es die Gemeinde beſchließt oder auf Antrag

des Gemeinderaths oder Bürgerausſchuſſes die Staatsbehörde es

anordnet . “

§. 2. „ Die Zahl der Mitglieder des großen Ausſchuſſes ſoll

( außer den nach §. 40 des Gemeindegeſetzes vom 31. Dezember



weniger

Klaſſe durch Aufnal 0 Steuerk ita Nächſtft gende bis

zu dieſem M K

Yleiches geſck t8 Klaſſe d ˖
ſt ten, wenn ſie

icht wenigſten ; fämmtlicher wahlber t B umfaf

§. 5. „Jede der nach F. 3 ge i; Klaſſen wählt f h˖

allein den d Theil der Mitglieder des großen Ausſchuſſes be

ſonders und zwar ei Drittel dieſes ihres Antl 8 s der Klaſſ

der Hochſtbeſteuerten , ½ 10 d Mittelbeſt rten und maus
der Klaſſe der Niedrigſtbeſtenerten

§. 6 Der große Ausſchuß vertritt die Stelle der Gemeinde

verſammlung auch in Bezug die Wahl des B rausſchuſſes 8

Gemeinderatihs und Buürgermeiſters

„ Wo ckein großer Ausſchuß beſteht , ſind bei dieſen Wäͤhlen

ſämmtliche Gemeindebürger wahlberechtigt

§. 8 Bei müſſen
der Mit mit

ſtimmen

„ Bei andern Wahlen t es, wenn igſt die Hälfte

der Wahlberechtigten die S

8 4 „Die Wah der G derd zeſchieht , wie jene des B 1

germeiſters , durch geheime Stimmgebun

Die Wahlzettel werden erſt bei der Wahltagfahrt ſelbſt unter
ler vertheilt . “



ſich

Dieſes Geſetz rechtfertigte die Regierung theils durch die nämlichen

Motive, wie jenes vom Jahr 8 durch folgende neue Gründe

ön den irf liege ke nſus im Sinne der frühern

Fntwürfe ; es werde na er blos darun 1

f oder nur wenig Steuerkap hlrecht aus

l e Gedanke ſe elmehr d der Ausſchuß ſoll

hte s der Bürgerſchaf 18 eig

mu tzu ſollen die vermöglichern Bür dadurch eine größere

Finwirkung erlangen , da der drei Klaſſen , von welchen

Wablrechte auszuüben ſind, die Klaſſe der Höchſtbeſteuerten eine

eringere Zahl von Mitglied nfaßt, als die beiden andern Klaſſen .

5n d d5 großen Ausſchuſſes dageget

da dieſer d Ausſch den rgermeiſter und Gemeinderatl

wã 0 auch ein ecter Waͤhlcenſus für dieſe Wahlen ſelbſt

Die Mitglieder der zur Prüfung des Entwurfs gewählten Com —

iſſion kont nicht vereinigen , weßhalb ein Majoritäts - ⸗

d ein Minoritätsbericht erſtattet wurde Die Majorität der
und imnorita !

Commiſſion fand eine Verbeſſerung de Gemeindeordnung in der Be⸗

ng des 1 n Geſetzes , nach welcher es nicht mehr von den

Bürgern der größern Städte abhängen ſolle, einen großen Ausſchuß

zu wäl die Vornahme dieſer Wahl vielmehr als geſetzliche Noth

wendigkeit ſei. Die Gründe der Majorität waren : daf

es ſchon e ſei , in größeren Städten auch nur ein

ocale aufzuſinden 1 welchem die Geſammtbürgerſchaft

ſammlungen halten könne . W iber auch n, ſo

ſei es gar ht denkbar , daß eine Verſamml vielleicht 2000

Menſckh end en das Gemeinde - Intereſſe berührenden Gegen⸗

ſtand ruhig prüfe und mit Beſonnenheit berathe

Ebenſo ſei es zweckmäßig , wenn die Gemeinden mit einer Bevölke⸗

rung von 1500 bis 3000 Seelen einen großen Ausſchuß wählten ; es

namentlich
dürfe jedoch bei dieſen keinerlei Zwang eintreten ur

ud Ausſchuß das Recht eingeräumt werden ,

mit Genehmigung der Regierung die Wahl eines großen Ausſchuſſes

zu beſchließen , weil nur die Gemeindeverſammlung ſelbſt auf ihre

nicht dem Gemeinderath u

Rechte verzichten und dieſelben in die Hände eines großen Ausſchuſſes

neuen Geſetz ſolle der große Ausſchuß eine viel aus⸗

ckſamkeit erhalten , als nach der Gemeindeordnung , es

daber auch natürlich , daß er aus mehr Mitgliedern beſtehen

Vertrauen der Bürgerſchaft haben ſolle



vertheilt und bemeſſen ihrung
den Jahren 1832 und d ˖

in den meiſten Wahlen nutere Abſichten
zu Grunde gelegen , ſei ſchi iche Ui
triebe erſchlichen worden . Dieſe unerfreuliche Erſcheinung ſei auch
ſehr begreiflich . Es liege nämlich tief in der menſchlichen Ne
daß Diejenigen , welche vermö je ihrer Stellung in der Geſellſchaft
kein Intereſſe an dem öffentl Wohl hätten ( zu welchen die
ärmern Bürge ehörten e öffentlichen Geſchäft
mit der größten Gleichg keit idelte ſick llenlos Jedem
hingäben welcher ſie für ſeine Meinung gen d mit
dieſer Werbung irgend einen mittelbaren oder unmitt
zu verbinden verſtehe Dies ſei auch beinahe in en conſtitu
nellen Staaten Deutſchlands durch die That anerkannt , inde iberall
die Urwahlen verworfen ſeien

Dagegen ſei die vorgeſchlagene Erwählung eines Wa legiums
ſehr einfack Daſſelbe werde immer aus wenigſtens zwei Drittheilen
ſolcher Bürger beſtehen , welche mit ihren Privatintereſſen enge mit
dem Gemeindeintereſſe verbunden ſeien welche nach dem Grade
ihrer Intelligenz wohl beurtheilen könnten , ob der Candidat d

nöthigen Eigenſchaften eines würdigen Ortsvorſtandesigen Ortsvorſtandes beſitze ,
welche endlich nach ihren bürgerlichen Verhältniſſen ſelbſtſtändig ſeien
und daher nach ihrer Ueberzeugung ſtimmen wurden , ohne f ht
den Intriguen und Verlockungen der Factionsmänner ſick

Die Minorität der Commiſſion glaubte um ehr an den

Grundſätzen der Gemeindeordnung feſthalt nüff als ef
allgemein , ſelbſt im Ausland isbeſonde ſachkundigen Stimmen
in England und Frankreich Us ein Geſ inerkannt den war
welches am meiſten den Grundprincipien einer zweckm
meindeverwaltung entſpreche und die Forderungen

bürgerlichen Geſellſchaft mit denen der Gemeinde g eignet pereinige
Die Minorität konnte daher in dem Umſtand , daß unſere Gemeinde —
Ordnung bald nach ihrer Verkt

igen Ge

und Intereſſen de

dung ſo viele Gegner hatte nur
eine gewöhnliche Erſcheinung finden , welche in der Regel gegen alle
neuen Einrichtungen des Geſetzgebers hervortritt und n Gr69 1U1
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immer nur in den Sckwierigkeiten und Unbequemlichkeiten haben ,

die bei jedem Uebergang von einem alten , lange gewöhnten Zuſtande91 vei le

zu einem neuen bemerkbar ſind beſonders wenn , wie durch die

Beſtimmungen unſter Gemeindeordnung , der von Manchen in aller10

Behaglichkeit ausgeübte Einfluß aufgehoben oder geſchmälert wird .

zm Commiſſionsbericht der Minorität wird deshalb vor allzuſchnellem

Abändern eines ſo wichtigen Geſetzes gewarnt und auf das Beiſpiel

von England aufmerkſam gemacht , wo, ehe man neue Geſetze gebe ,

durch weiſe organiſirte Commiſſtonen die Stimmen der Erfahrung und
*

der Reichthum der Materi 1geſammelt und durch die der öffent

lichen Beurtheilur Berichte die künftige Geſetzgebung

vorbereitet , wer berein Geſetz erlaſſen ſei , Commiſſionen aus den

ſachkundigſten Männern ernannt würden , welche jährlich Berichte

über die in der Erfahrung beobachteten Wirkungen des neuen Ge —

ſetzes zu erſtatten hätten . Als Grundpfeiler unſerer Gemeindeordnung

wird ſodann hervorgehoben : die Organiſation der Gemeinden in der

Art , daß durch die rege Theilnahme aller Gemeindeglieder nach einem

weiſe geordneten Verhältniſſe der Sinn für die Angelegenheiten der

Gemeinde bei allen Bürgern geweckt und genährt , das Intereſſe

Aller , Opfer für die Gemeinde zu bringen , geſteigert und das Ver

trauen der Gemeindeglieder zu den Gemeindebehörden begründet

werde ; daß dabei ein durch alle Gemeindeglieder gewähltes Colle

zium, nämlich der Gemeinderath und der Bürgermeiſter an ſeiner

Spitze , die laufenden Ge chäfte beſorge , die Gemeindeintereſſen ver —

walte ; daß jedoch für wichtige Geſchäfte ein gl chfalls aus der

Gemeinde gewählter Bürgerausſchuß dem Gemeinderath kontrolirend

zur Seite ſtehe, während der ganzen Gemeinde , nämlich allen Ge —

meindegliedern , das Recht vorbehalten werde , theils die Gemeinde

beamten zu wählen , theils in den wichtigſten Angelegenheiten der

Gemeinde durch ein allgemeines Stimmrecht den Gemeinderath

und den Bürgerausſchuß controlirend — mitzuwirken

Der Berichterſtatter führte hierauf weiter aus : dieſer kunſtreiche ,

mit dem feinſten in einander greifenden Räderwerke verſehene Mecha —

nismus ſei keine Erfindung neuerer Zeit , er gehe vielmehr aus der

Natur der Gemeinde hervor und liege nach der Geſchichte der Ent⸗

wickelung der germaniſchen Gemeinden in allen Ländern Europa ' s

zum Grunde . Er ſei es , der die Blüthe und den Wohlſtand jener
8

Städte hervorgerufen , die in früherer Zeit die Wiegen der Kultur

8
und die Ceutralpunkte des Handels und des Gewerbfleif

Erſt im vorigen Jahrhundert habe der Untergang des Sinr





vorzüglich an den Gemeindewahlen nachtheilig ſeyn

beruhten theils auf Irrthum , theils auf Verwechslung der

iltuniff Denn die 6 ungegründete Beſorgniß , daß Ge⸗

meindeverſammlungen oder Abſtimmung durch alle Bürger nicht zu

bewirken ſeien, falle hinwe n man die Vorſchrift des Entwurfs

U I5 bei W᷑ mlen lüge Wenk! 1 8 Oad fte D 1 Wahlberech

tigten ihre Stimme abg annehme . Hinſichtlich der durch allgemeine

Wahlen bewirkten Aufregung vechsle man die würdige Aeußerung

des öffentlichen Geiſt 1i Gemeindeangelegenheiten Theil

nel 0 nit »ſtr h von ſi U bekäm⸗

pfenden Part dD0 der allgemeinen Gäh

rung verf 1dabei ge man zu großen

Wertl temporäre und lokale Erſcheinungen , welche nicht

im Stande ſeyn dürften , den auf das Allgemeine gerichteten Blick

des Geſetzgebers irre zu leiten Jeder wiſſe , wie wenig der Reich

thum allein die Vermuthung begründen k0 daß der Reiche In —

Charakterfeſtigkeit und Selbſtſtändigkeit genug

zur Ausübung der politiſchen Bürgerrechte in

ihigen . Halte man die ärmern Bürger

ſie als willenloſe Werkzeuge der Reichen zum

Nachtheil der wahren Gemeinde Intereſſen ſtimmen würden , ſo könne

nan wenigſten den Reichen allein die Stimmrechte überlaſſen

weil man dann beſorgen müßte daß ſie ihre Rechte noch mehr miß —

brauchen könnter

Der vorgelegte Geſetzentwurf gebe viel weiter , als die Geſetze

1833 und 1835 . Er ſuche die Wablberechtigungen da —

durch zu beſch f daß er Wahle einführe , welche mit dem

zroßen Ausſchus iden ſeyn ſollten , daß er dieſem Collegium

die Wahl der Bürgermeiſter , der Gemeinderäthe und der Mitglieder

des kleinen Ausſchuſſes überlaſſe und daß er nicht allgemeine Wahl —

rechte bei der Wahl des großen Ausſchuſſes anerkenne , r

kleinern Zahl der böchſtbeſteuerten Bürger eben ſo viel Wahlrecht

einräume , als die weit überwiegende Zahl der geringer Beſteuer —

ten habe

Von dieſen , die Rechte der einzelnen Gemeindebürger beſchraͤn —

Abänderungen an der Gemeindeordnung verdienten vor Allem
kenden ide

die Gemeindewahlen durch Wahlmänner keine Empfehlung . Denn

die Berufung auf das , waͤs bei Deputirtenwahlen gelte , entſcheide

nicht bei der Anwendung auf die Gemeinden Bei der erſtern ſei es

ſche die Wahlmänner einführe , weil es unendmer



lich ſchwierig , verzögerlich und koſtſpielig ſein würde , wenn man die

zu einer Urwahl erforderlichen Perſonen eines Wahlbezirks ver
ſammeln wollte ; während bei Gemeindewahlen auch in unſern

größten Städten die in einem engen Raume ohnehin zuſammen
wohnenden Buͤrger leicht verſammelt werden könnten . Für das
Syſtem der Wahlmänner bei Deputirtenwahlen laſſe ſichen h weite

die Erfahrung der Schwi jeder Bürger erke veldk
Eigenſchaften zum recht gehört theils die Gefahr
anführen , daß wegen der ahl Derjenigen , a welchen
der Abgeordnete gewählt die Stimmen ſichzerſplittern

und das Spiel des Zufalls oft ein der Majorität widerſprechendes10 ö P

Ergebniß der Wahl herbeiführen würde . Alle dieſe G baßten

aber nicht auf die Gemeindewa

Wo durch Wal in 8 vählt werden müßte

ſchwinde das Jntereff G 0 A egenheiten

der Gemeinde ; denn es ſei eine bekannte Erf Menſch

nur diejenigen Handlungen mit Intereſſe vornehme , veldk r

ſich ſagen könne , daß er durch ſie etwas bewirke Die Wahl von

Wahlmännern aber ſei eine Handlung , bei welcher der Wählend

ſich nicht ſagen könne , daß er durch ſie ein ihm erwünſchtes Ergebnif

herbeiführen werde ; denn der Wählende wiſſe eben ſo wenig , ob der

von ihm Gewählte wirklich Wahlmann ſeyn

der Wahlmann Demjenigen die Stimme geben werde , welchem der
bei der Urwahl Wählende ſie geben möchte . Hiernach ſei es eine
Täuſchung , wenn man den Bürgern , die Wahlmänner wählen
dürften , verſichere , daß ſie mittelbare Wahlrechte in Bezug auf die
Wahl der Gemeindebeamten hätten ; denn das , was man ihnei
laſſe , gewähre ihnen keine Bürgſchaft , daß ihre Stimmen u

Einfluß auf die definitive Wahl haben würden 8

Folge der Wahl durch Wahlmänner ſeind das Ergebniß

der Wahl nicht als eine Wahrl ht 3 das Product davon

angeſehen werden könn der G te wirklich die Stimmen

der Mehrzahl der Urwähler vereinige und der wihres Ver —

trauens ſei ; weil zu viele Wechſe die definitive
Wahl zu Stande komme . Da bei Wahlcollegien ,
nach der Erfahrung von Frankreich

Sſeld habe und daß daher gerade vas man durch
die Einrichtung vermeiden wolle Schon überhaupt lehre die Er —

ſahrung , daß die Intrigue leichter auf eine kleinere Zahl von Menſchen

wirken könne , als auf eine größere Zahl von Stimmenden ; aber

18
NoidLe

kön
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auch im Schooße des Wahlcollegiums triebe die Intrigue und die

Leidenſchaft ihr Spiel . Derjenige , welcher gewählt ſeyn wolle ,

könne durch kunſtreiches Entfernen der läſtigen Nebenbuhler , durch

Zerſplittern der Stimmen , die Wahl leichter durchſetzen ; der Neid

einzelner Wahlmänner gegen einen Würdigen bewege ſie , ihm

vielleicht um ihn zu kräüken , einen unwürdigen Nebenbuhler an die

Seite zu ſetzen und in die Wahl zu ziehen , und zuletzt erhalte Jemand

elbſt die Wählenden anfangs nicht gewünſcht , die Stimmen —

eit .

Dadurch , daß 1 f Ausſchuß zum Wahlcollegium

erſchiedenartige Pflichten

Die Au zahlrechte Namens aller Bürger paſſe nicht

zur Stellung des großen Ausſchuſſes nach ſeiner geſetzlichen Bedeu

tun denn bei der Wahl des Ausſchuſſes würden die Wählenden

auf Eigenſchaften Rückſicht nehmen , welche der zu wählende Aus —

ſchußmann haben ſolle Eigenſchaften , die er nach ſeinem Ver —

hältniß als Ausſchußmitglied in vollem Maaße beſitzen könne , ohne

deßwegen auch die Eigenſchaften zu haben , welche ihn zum rechten

Wähler für Andere machten . Er möge für ſich Verſtand und Bil —

dung genug haben , über gegebene ihm vorgelegte Fälle und über

Zweckmäßigkeit gewiſſer Beſchlüſſe zu entſcheiden oder Fragen zu

prüfen , und Charakterſtärke genug , um ſeine Meinung auszuſprechen

aber müſſe e noch hinreichende Menſchen —

„ um die it der Wahlkandidaten ſelbſt

d he Erfahrungen und Kenntniß des Lebens

genug haben , um die wahren Gemeindebedürfniſſe prüfen und die

beſten Individuen wählen zu könn Solle ein Wahlcollegium als

ſolches zweckmäßig ſeyn , ſo müſſe es als zu dem beſtimmten Wahl⸗

geſchäfte von den Wählenden beauftragt erſcheinen können ; dies ſei aber

zu ganz anderen Zwecken undda nicht möglich , wo dies

in ganz anderer Abſicht gewählt worden . Vorö inpaſſend ſei
8 N 11* 0 11 N un

es, dem großen Ausſchuß die Wahlrechte zu übertragen , wenn man˖
R

erwäge , daß es Wahl darauf ankomme , daß Derjenige

1 7 RN N * 26 0
gewählt werde zur Zeit der Wahl das Vertrauen der

große Ausſchuß aber werde auf vier undGemeinde beſitze

nach dem nicht zu billigenden Vorſchlag der Majorität der Com —

miſſton ſelbſt auf ſechs Jahre gewählt ; es ſolle hier Jemand Wahl —

rechte üben r ſchon vor zwei oder drei Jahren gewählt geweſen

es könnten aber in der Zwiſchenzeit in der Gemeinde manche Ver

änderungen vorgegangen ſeyn , welche lehrten , daß eben jetzt ein
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die Wahlen , an welchen alle Bürger u ttelbaren Ant den 1

Wahlen genommen , ſich dadurch bewährt , daß aus ihnen d B

ſten Bürgermeiſter hervorgegangen ſeien und die entgegengeſetzten

Beiſpiele bezögen ſich vorzüũ f Landgemeinden , wo bei den ſ
erſten Wahlen im Jahr 1832 Unverſtand Part

zuwe Männer Bürgermeiſtern ufen , welche des 2

nicht würdig
d deßhalb bald ſelbſt

ö
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dennoch einen Unn önne 8

werde beſeitigt durch das d Sta rung zuſte de Recht, dem

Gewählten die Beſtätigung zu ver d durch f˖

Beſtimmungen , nach welchen der untaugliche Bürgeri r entlaſſen f˖

werden könne .

Auch die Verordnung des Entwurfs , d ü d

3000 S mein großer Ausſchuß gewählt rd R1I
der Minorität der Commiſſion nicht g hr

enigegengeſetzt : ſie zerſtöre ſchon ganze nde 8

ordnung , nach welchem die Selbſtſtändigkeit und die Vermuthung
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n der Gemeinde ve beſitze — eine Vorausſetzung

um ſo unwal werd e mehr en des

ie der geiſtigen Ausbildung allgem r und folg⸗

dem minder Vermöglichen dargeboten würden . Die Er

hre auch , daß bei den Reichen nicht ſelten Eigenthümlich —

vorkämen , welche am wenigſten geeignet ſeien , ſie zu den vorzüg —

mmb e Gleichgültigkeit und
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Reichthum der bevorzugten Claſſen beſtehe Denn ziehe man vo

den Steuerkapitalien die Schulden der Bü ger a verde ſich oft

ergeben , daß Leute in der letzten Claſſe reicher f 8 Manche in

der erſten , oder daß doch in der erſten Claſſe Manche figurirten , di

nicht reicher ſeien als Viele in der zweiten

Nach ihren Anträgen wollte auch die Minorität der Commiſſ

das vorgelegte Geſetz nicht unbedingt verwerfen , ihre Abſicht gieng

vielmehr dahin , daſſelbe zu verbeſſern . S daher in einigen

Punkten nach , hielt dagegen daran feſt , daß der Bürgermeiſter von

der geſammten Bürgerſchaft gewählt werden müſſe , daß jedoch in

Städten über 3000 Seelen von dieſ lberechtigu diejenige

auszuſchließen ſeien , welche in dem Ortsſteuerkakaſter gar nicht oder

nur mit dem perſönlick Verdienſtkapita 500 fl. eingetragen

ſeien ; daß ferner das active 1 iden ßen

Ausſchuß nicht beſchränkt werden duͤrfe ; daß endlich nu den

Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg und Heidelberg ein grof

Ausſchuß gewählt werden müſſe n allen andern Gemeinden von

mehr als 1500 Seelen dagegen die Wahl eines ſolchen nur durch di

Gemeindeverſammlung beſchloſſen werden könn

Bei der Diskuſſion führten die Rednet der Oppof unde

des Minoritätsberic

die Gründe des Majoritätsberichts weiter aus . Mit 35 gegen 26

Stimmen kam ſodann das noch beſtehende Geſetz vom 3. Auguſt 1837

zu Stande , welches in folgenden Hauptpunktem vom Entwurf der

Regierung abweicht :

Der §. 1 des Entwurfs wurde durch die Beſtimmung erſetzt

„ In allen Gemeinden über 3000 Seelen wird e A

gewählt , wo nicht die Gemeindeverſammlung t Staatsgenehmigung

das Gegentheil beſchließt

„ Auch in kleineren Gemeind kann die Gemeinde

mit Staatsgenehmigung die Wahl eines großen Ansſchuſſes beſchließen

dieſe Einrichtung aber auch durch Gemeindebeſchluß wieder abändern . “

Der 8 2 erhielt den Zuſatz

„ In keinem Falle kann die Zahl der Mitglieder des großen Aus —

ſchuſſes unter 50 herabſinken . “

Im 6. 3 wird die Art der Bildung des großen Ausſchuſſes dahin

feſtgeſetzt :

„ Daß die Klaſſe der Höchſtbeſteuerten 6 die Klaſſe der Mittel⸗

die
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beſteuerten , die nächſtfolgenden 7, und die Klaſſe der Niederſtbeſteuerten

von die übrigen / der Bürgerſchaft umfaßt . “

Der zweite Satz des §. 6 wurde durch die Beſtimmung erſetzt :

„ Jene Befugniſſe , welche nach derGemeindeordnung auch bei dem

die Beſtehen des
dieken

Ausſchuſſes der Gemeindeverſammlung zukommen ,

bleiben derſelben auch für die Zukunft vorbehalten . “

Im §. 7 ( §. 8 des Entwurfs ) wurde die zu Abſtimmungen noth —

wendige Zahl der Mitglieder des großen Ausſchuſſes auf ¼ ſtatt auf

½feſtgeſetzt . —
erhielt dieſer §. den Zuſatz :

h oft

ſton

gieng

nigen

9058
„ Nimmt der große Ausſchuß die Wahl eines Bürge rmeiſters vor ,

4 in
. iſt abſolute 80timmenmehrheit der anweſenden Wähler erforderlich . “

nigen
Im F. 8 ( §. 9 des Entwurfs ) blieb der zweite Satz weg

oder
Endlich

kam
am Schluß eine neue Beſtimmung hinzu :

agen
§. 9. „ Alle Vorſchriften der Gemeindeordnung von 1831 , welche

Ien nicht durch die ſeit 1831 ergangenen Geſetze oder durch gegenwärtiges
a Geſetz aufgehoben oder abgeändert worden ſind, bleiben bei Kraft . “

roßer
Der armen Preßfreiheit gieng es auf dieſem Landtag noch

7

von
ſchlimmer , als auf den beiden frühern . Auf dieſen hatte man doch

wenigſtens Verſprechungen erhalten und konnte ſich deßhalb mit Hoff —53
nungen tröſten , * wurden aber auch die Hoffnungen zu nichte .

Nachdem nämlich der Schluß des Landtags bereits angekündigt ,
ründe hinſichtlich der 83 der Preſſe aber noch immer kein Geſetz —

3 entwurf vorgelegt worden war , ſtellte der Abg. Welcker an die
5 26 gierungskommiſſäre die Frage , ob eine ſolche Vorlage auf dieſem Lan

1837 tag noch geſchehen würde und erhielt die kurz e Antwort : Nein

der Später ſtellte der Abg. v. Itzſtein den Antrag :

„ im Protokoll auszuſprechen , daß die Kammer , beharrend auf den

Beſchlüſſen , die in den Jahren 1833 und 1835 über die Preßfreiheit

ſchuß gefaßt worden , die Bitte um Vorlage eines Geſetzes ſtelle , wodurch

gung eine den wahren bundesverfaſſungsmäßigen Pflichten der Regierung

und den Rechten des Landes entſprechende Geſetzgebung über Preß —

lung freiheit hergeſtellt und falls die Vorlage auf dem gegenwärtigen Land —

eßen , tag nicht geſchehen könne , die Regierung durch ein Proviſorium den

ern . “ höchſt mangelhaften Zuſtand der Preßgeſetzgebung verbeſſern möchte . “

Zur Begründung dieſer Motion erinnerte der Antragſteller an alle

Aus⸗ Vorgänge ſeit dem Jahr 1819 . Er wies aus den Conferenz - Verhand —

lungen zu Karlsbad nach , daß man dort die Abſicht gar nicht gehabt

ghim
haben könne , eine Vöpflichtung aller Bundesſtaaten zur Einführung

der Cenſur auszuſprechen ; indem in der erſten Conferenzſitzung eine

ittel⸗ liberale , in ſämmtlichen Bundesſtaaten möglichſt gleichförmige Cenſur

Vaterl . Heft. 6 24
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vorgeſchlagen , dieſer Vorſchlag jedoch auf der Stelle beſtritten worden

weil Cenſur überhaupt nicht in der Abſicht liege , auch kein ausreichendes

Mittel ſei. Zwar habe man ſich in der dritten Sitzung dennoch über

eine gleichförmige Cenſuranſtalt , aber nur als proviſoriſche Maßregel

der bewegten Zeit und revolutionären Umtriebe wegen vereinigt ;

allein ſpäter ſeien wiederholte Einwendungen gegen eine Verpflichtung

aller mheen zur Einführung der Cenſur vorgebracht un

darauf hin in der zehnten Sitzung der Beſchluß gefaßt worden ,

welcher ausdrücklich jedem einzelnen Bundesſtaate überlaſſe : „ in Be —

zug auf die Preſſe die angemeſſenen und ausreichenden Maßregeln

in ſeiner Verwaltung zu ergreifen , um die im Bunde und zur Sicher
heit ſeiner Mitſtaaten zu übernehmende Verpflichtung einer gehörigen

Aufſicht über ſeine Preſſe zu erfüllen ; weßhalb denn — jeder

Staatsverwaltung nur überlaſſen bleiben könne , ob und wie weit

ſie die Cenſur einführen und auf welche Schriften ſie ſolche aus —

dehnen wolle ; “ und in Folge dieſes Beſchluſſes ſei in jenem

vom hohen Bundestag am 20. September 1819 faſt in den näm —

lichen Ausdrücken gefaßten Beſchlüſſen das Wort „ Cenſur “ abſicht —

lich weggelaſſen worden

Der Redner machte noch auf den argen Druck der Cenſur in

ihrer Ausübung aufmerkſam und fügte hinſichtlich ſeiner perſönlichen

Stellung bei : er wolle noch , wie früher , Preßfreiheit mit Oeffentlich —

keit der und mit Geſchwornen - Gerichten ; Preßfrei —

heit , ohne alle Cenſur , jedoch mit gerechten und ſchützenden Strafen

gegen den Mißbrauch und mit vorbeugenden Maßregeln gegen ge—

fährliche Verbreitung . Nur der ſchon oft beklagte jammervolle Zu —

ſtand unſerer Preſſe , der , wenn er länger fortdaure , nach und nach

jede Kenntniß , jede Theilnahme des Bürgers an den wichtigſten

Angelegenheiten des Vaterlandes unvermeidlich erſticken , der endlich

als eben ſo unvermeidliche Folge ſtumpfe Gleichgültigkeit und Knecht —

ſinn herbeiführen müſſe , habe ihn beſtimmt , für den äußerſten Fall

um ein nach den Kammerbeſchlüſſen von 1833 und 1835 abge

meſſenes Geſetz zu bitten

Die Kammer beſchloß ſogleich , den Gegenſtand in abgekürzter

Form zu verhandeln . An der Berathung ſelbſt nahmen nur wenige

Mitglieder der Oppoſition und zwei Regierungskommiſſäre Theil

Die letztern ſuchten nur die beſtehende Cenſur gegen die Vorwürfe

der Oppoſition zu vertheidigen und die
gegen die Wothwendigkeit

der Cenſur ſelbſt gerichteten Auslegungen der Bundesbeſchlüſſe zu

bekämpfen . Namentlich wurde angeführt : Daraus , daß in den Pro —

2

2
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tokollen von Karlsbad das Wort Cenſur nicht gebraucht worden ,

könne nichts abgeleitet werden , denn es ſei in der Diplomatie häufig

der Fall , daß man die verſchiedenartigſten Beziehungen unter einen

allgemeinen Ausdruck bringen müſſe , der eine nach den Verhältniſſen

modificirte Anwendung geſtatte ein inhaltſchwerer Satz , der alle

Rechtsſicherheit aufhebt oder doch gefährdet , indem er die Aufgabe

des Geſetzgebers , die Fälle , auf welche ſein Geſetz ang wendet werden

ſoll und darf , genau zu bezeichnen und ſeiner Willen beſtimmt aus —

zudrücken , damit eine willkührliche , nach ſpäter eintretende 1Verhältniſſen

modificirte Anwendung oder Auslegung deſſelben unmöglich wird ,

geradezu umwendet d dem C eber Unbeſtimmtheit im Aus —

druck erlaubt , um dadurch eine beliebige Anwendung oder Auslegung

je nach den eintretenden Verhältniſſen zu ſichern .

Dem Antrag ſelbſt widerſetzten ſich die Regierungskommiſſäre

nicht , obgleich ſie deutlich zu verſtehen gaben , daß ſie demſelben keine

Folge geben würden und ſo iſt es erklärlich , daß derſelbe mit

Stimmeneinhelligkeit angenommen wurde

das Budget des MiniſteriumsGelegenheitlich der Diskuſſion ü

zenheiten , bei der , die Beſoldung des Bundes —⸗der auswärtig

etreffenden Poſition , brachte der Abg . v. Itzſtein

zurücknahme der ſtändiſchen Verfaſſung in Han⸗

Sprache . Er erinnerte daran , daß die Bundesakte allen

2 ＋2 E

die

Staaten Deutſchlands ſtändiſche Verfaſſungen zuſichere , daß aber

die Aufhebung einer auf den Grund der Bundesakte beſtehenden

Verfaſſung jener Beſtimmung derſelben geradezu zuwider ſei. Er

machte weiter darauf aufmerkſam , daß ängſtliche Gemüther befürch —

teten , dies ſei nicht das Ende , ſondern der Anfangz daß im

Augenblick die Blicke aller Deutſchen mit Aengſtlichkeit und Hoffnung

auf die hohe Bundesverſammlung gerichtet ſeien , welcher die große

Aufgabe geworden , die durch das bezeichnete Ereigniß in Deutſch —

land herbeigeführte Unruhe und Aufregung der öffentlichen Meinung

zu entfernen und auf Feſthaltung der Urkunden , auf denen der

deutſche Bund beruhe und organiſirt ſei , kräftig hinzuwirken . Der

Redner ſprach zwar ſeine Ueberzeugung aus , die badiſche Regierung ,

ls Ms Mitglied des deutſchen Bundes und der hohen Bundesverſamm —

lung , werde durch ihren Geſandten bei den Berathungen , welche über

den Gegenſtand ſtatt finden würden , in jenem loyalen Sinne mit⸗

wirken , in welchem ſie ſchon mehrmals wiederholt erklärt habe , daß

ihr die Verfaſſung und die Grundgeſetze des deutſchen Bundes heilig

ſeien ; indeſſen hielt er doch für wünſchenswerth und gut , wenn ſich

24
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auch die Kammer in demſelben Sinne ausſpreche und in dieſer Hinſicht

den Wunſch zu Protokoll niederlege , daß es der badiſchen Regierung

gefallen möge , rückſichtlich der über die Zurücknahme der hannöverſchen

Verfaſſung ſtatt findenden Berathung ihren Geſandten mit ſolchen

Inſtructionen zu verſehen , die auf die Feſthaltung des Artikel 13 der

Bundesakte und Artikel 56 der Wiener Schlußakte gerichtet und

zugleich geeignet ſeien , die in Deutſchland entſtandene Beunruhigung

der Gemüther zu entfernen .

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten erklärte : über

die Sache ſelbſt ſei der Regierung noch nichts officielles bekannt ;

ſie habe auch noch keine officielle Veranlaſſung gehabt , darüber

einen Beſchluß zu faſſen ; am wenigſten dürfe aber die Kammer

einem ſolchen Beſchluß vorgreifen , da es ſich um einen Gegenſtand

von höchſt zarter Natur , um die innern Angelegenheiten eines andern

Bundesſtaates handle , worüber zu verhandeln der badiſchen Kam —

mer nicht zuſtehe .

Die Mitglieder der Kammer , welche an der Diskuſſion 2

nahmen , vertheidigten die Competenz der Kammer durch die Aus

führung folgender Sätze :

Baden ſei ein Mitglied des deutſchen Bundes . Die Pflichten

eutſchen Bund würden den einzelnen deutſchen Völkern

ſo eifrig eingeſchärft , die Völker müßten , dieſen Verpflichtungen zu

lieb , ſo Mancherlei verſchmerzen , tragen und leiſten , ſo manches

koſtbare Opfer bringen , daß es ihnen auch erlaubt ſeyn werde , einige

Anſprüche an denſelben zu machen , oder Gegenleiſtungen von ihm

in derſelben Sphäre zu verlangen , die für das Vaterland die wich —

tigſte ſei , nämlich in der Sphäre der Beſchirmung des öffentlichen

Rechts . Wenn die Häupter , die den deutſchen Bund geſchloſſen ,

wenn die Regierungen , die zuſammengenommen den deutſchen Bund

bilden , die Sache der Einen zur Sache Aller erklärten ; wenn ſie feſt —

gegen dieſen d

ſetzten , daß derjenige Angehörige eines deutſchen Bundesſtaats , welcher

ſich gegen die Regierung eines andern Bundesſtaats nur im ge—

ringſten vergehe , zugleich gegen alle Fürſten und gegen die Geſammt —

heit des deutſchen Bundes ſich vergangen habe , und nach einem

darüber beſtehenden Geſetz in ſchwere Strafe verfallen ſolle ; ſo

könne nicht bezweifelt werden , daß hinwieder , wenn ein dem deutſchen

Bund angehöriges Volk in ſeinen Rechten verletzt werde , dieſe

Rechtskränkung auch allen widerfahren ſei und , daher alle eine

mächtige Aufforderung hätten , ſich des Verletzten anzunehmen .
Der Zweck des Bundes ſei die Erhaltung der Ruhe und Ord —
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nung in Deutſchland . Wem dieſer Zweck heilig ſei , der müſſe auch

diejenigen Mittel wünſchen und zu fordern berechtigt ſeyn , die allein

im Stande ſeien , dieſen Zweck zu verwirklichen Das beſte und

ſicherſte Mittel zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung in Deutſch —

land ſei aber die Rechtsachtung , die Heilighaltung , Vertheidigung

und wo es verletzt ſei, die Wiederherſtellung des Rechtes .

Die Verfaſſungen der deutſchen Staaten ſeien ein Gemeingut

aller dieſer Staaten ; denn die eine ſei die Stütze der andern und

werde eine ſolche Stütze beſeitigt , ſo fordere das Intereſſe , die Pflicht

der übrigen Staaten , die Wirderherſtell ing dieſer Stütze zu bewerk —

ſtelligen .

Gegen den Antrag ſelbſt trat in der Kammer Niemand auf ;

nur von der Regierungsbank wurde behauptet , es werde durch den

Antrag indirect ein Mißtrauen gegen die Regierung ausgeſprochen

Hiergegen verwahrten ſich aber nicht nur der Antragſteller , ſondern

auch einige andere Mitglieder , worauf der Antrag einſtimmig an⸗

genommen wurde

Schluß des Landtags erfolgte am 1. Auguſt 1837 .

Aus der feierlichen Schlußrede Sr . Königl . Hoheit des

herzogs heben wir folgende Stellen hervor :

„ Wenn Ich auf die Verhandlungen des Landtags , den Ich zu

ſchließen im Begriffe bin , zurückblicke , ſo darf Ich die beruhigende

hegen , daß Ich alle Rechte gewahrt , die Intereſſen

ſtets im Auge gehabt und allen billigen Wünſchen

Groß⸗

Ueberzeugung

Meines Volks

nach Möglichkeit genügt habe

„ Auch Ihnen ertheile Ich gerne das Zeugniß , daß Sie von Ihrer

Seite Ihre Pflicht gethan , die Ihnen vorgelegten Entwürfe mit Fleiß ,

Gründlichkeit und Umſicht berathen , in Meinen , auf das Wohl des

Landes berechneten Vorſchlägen Mich treulich unterſtützt und Alles

in wechſelſeitiger Eintracht zu einem gedeihlichen Ende geführt haben .

„ Dafür ſage Ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank

„ Mit reger Aufmerkſamkeit bin Ich Ihren Arbeiten gefolgt und

wenn Ich aus der Menge der Ergebniſſe die wi chtigſten in gedrängter

Kürze heraushebe , ſo geſchieht es nur , um Ihnen dieſe Aufmerkſamkeit

zu bethätigen .

( Es folgen nun die einzelnen Reſultate und ihre Anerkennung

„ Wandeln Sie ſtets auf dem betretenen Weg , vertrauen Sie

Mir , wie bisher , achten Sie das Recht , nehmen Sie auf beſtehende

Verhältniſſe diejenige Rückſicht , welche denſelben gebührt , ſo werden

Sie Ihrerſeits Unſere Verfaſſung immer feſter begründen , deren ge —

L
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treue Bewachung und genaue Vollziehung zu den wichtigſten Auf

gaben meines Lebens gehört . “

Auf dieſem Landtage war auch vielfach vom Bau einer Eiſen —

ie Rede . Die Regierung erklärte , daß ſie ſich mit dieſem

Gegenſtand bereits beſchäftigt habe und nochbeſchäftige ; ſie verſprach

zugleich Vorlage auf einem demnächſt zu berufenden außerordent —

lichen

neunten Landtag
Die Einberufung geſ

Reſcript vom 22 . Dezember 1837 , in welchem die Vorlage von Ge —

0 NVohkrn4 8it 1auf den 10. Februar 1838 durch höchſtes

ſetzentwürfen über die Anlegung einer Eiſenbahn durch

das Großherzogthum von der Großherzoglich Heſſi
ſchen bis zur Schweizergrenze bei Baſel angekündigt wurde

Konnte es nach dieſer Ankünd ig noch zweifelhaft erſcheinen

welche die Regierung beabſicht ſo wurde doch jeder

Zweifel in dieſer Beziehung durch die Vorlage des Geſetzentwurfs
durch die Berathungen der beiden Kammern und durch das Geſetz

vom 29. März 1838 ) ſelbſt gelöst

Schon im Geſetzentwurf über die Erbauung der Eiſenbahn
Art . 1 heißt es nämlick

„ von Mannheim bi

eine Eiſenbahn gebaut . “

Dieſer Entwurf wurde mit der Modifikation genehmigt und zum

Geſetz erhoben , daß die Anlage von Mannheim

s zur Schweizergränze bei Baſel wird

über Heidelberg
Karlsruhe , Raſtatt , Offenburg , Dinglingen und Freiburg bis zur
2 5 7 o 6
Schweizergrenze bei Baſel geſchehen ſolle

Der Geſetzentwurf über Beibringung der Mittel ſpricht
von den Koſter lche der Ban der Eiſenbahn von Mannheim

an die Schweizergrenze erfordern dürfte und wurde hinſichtlich dieſer

Faſſung unveränd mmen

Der Artikel 2 Geſetzentwurfs enthielt den Vorſchlag
„ Für alles in Eiſenbahn fallende Eigenthum

tritt die Verbindlichkeit zur Abtretung kraft dieſes Geſetzes ein , ſobald
dieſe Zugslinie durch das Staatsminiſterium genau beſtimmt und
durch das Regierungsblatt verkündet iſt . “

Man hielt es jedoch für zweckmäßig die über die zwan g98
weiſe Abtretung nothwendigen geſetzlichen Verfügungen in ein

eignes Geſetz zufſammenzufaſſen . Der erſte Artikel dieſes Geſetzes
lautet alſo

In Bezug auf die Zwangsabtretungen für die Eiſenbahn von

9

793•

EE



Auf⸗

Liſen⸗

leſem

prach

ent⸗

cſtes

Ge⸗

urch

eſſi⸗
urde

inen ,

jeder

urfs ,

§e ſetz

bahn

wird

zum

berg

zur

richt

euIm

leſer

ag :

hum

bald

und

323

der heſſiſchen Grenze nach Mannheim und für die

Eiſenbahn von Mannheim nach der Schweizergrenze , ſowie für

die Seitenbahn nach Kehl kommen ſtatt der im II . Titel des Ge⸗

ſetzes vom 28 . Auguſt 1835 enthaltenen Vorſchriften folgende Be —

ſtimmungen zur Anwendung . “

Die weitern Artikel enthalten ſodann Vorſchriften über das Ver —

fahren bei der Expropriation , nach welchen die Regierung bei Vor⸗

nahme dieſes Geſchäfts und zwar zu deſſen Erleichterung von der

Beobachtung des Titel II . des Geſetzes vom 28. Auguſt 1835 über

Eigenthumsabtretungen
Obige Abänderung am Artikel 2 des Geſetzes über den Bau

ſelbſt und im Art . 1 des Geſetzes über das Verfahren bei der Eigen⸗

thumsabtretung war nicht die Folge eines Commiſſionsantrags ,

ſondern die Folge davon , daß der Vertrag zwiſchen Frankfurt und

Darmſtadt über die Fortſetzung der Bahn von Mannheim nach

Darmſtadt und von da nach Frankfurt der Commiſſion vorgelegt

worden war . Unter Beziehung auf dieſen Umſtand ſtellte nämlich

beim Beginn der Diskuſſion der Berichterſtatter ( Bekk ) in der achten

Sitzung vom 12 . März 1838 den Antrag , den Art . 1 ſo zu faſſen :

„ Für die Zwangsabtretungen , welche hinſichtlich des in die Zug⸗

linie der Eiſenbahn von der heſſiſchen Grenze bei Mannheim bis

an die Schweizergrenze bei Baſel fallenden Eigenthums nöthig

werden , kommen ſtatt der im 2. Titel des Geſetzes vom 28 . Auguſt

1835 enthaltenen Vorſchriften folgende Beſtimmungen zur Anwendung . “

Gegen dieſe Faſſung erinnerte der Abg . Sander : „ Bei

bt es keine heſſiſche Grenze , ſie iſt von Mannheim

zu öffentlichen Zwecken entbunden wurde .

Mannheim gi

wenigſtens 4 Stunden entfernt “ worauf Bekk erwiederte : „die

Schweizergrenze iſt auch nicht bei Baſel an der Stadt , ſondern

man nun ſagt , bis an die Schweizer —S0
von derſelben entfernt . So gut

zrenze bei Baſel , kann man auch ſagen , bis zur heſſiſchen Grenze

bei Mannheim . “

Gerbel machte darauf aufmerkſam : man könne das Wort ,
l

„bei Mannheim “ nicht umgehen , weil es manche Grenzen gegen

Heſſen gebe , die nicht bei Mannheim enden und zur Vermeidung

aller Undeutlichkeit ſchlug Bekk die Faſſung „ von der heſſiſchen

Grenze nach Mannheim und von Mannheim nach der Schweizer⸗

grenze “ vor , welche ohne Gegenbemerkung in der erſten oder zweiten

Kammer zum Geſetz erhoben wurde .

Erwägt man nun , daß alle drei über den nämlichen Gegenſtand ,
de

auf einem außerordentlichen Landtag , der nur zu einem und dem



nämlichen Zweck berufen war, unter einem Datum ( 29 . März 1838 )
ande gekommenen , in Einem Reg ierungsblatt verkündeten Geſetze

als ein Ganzes betrachtet werden müſſen , ſo folgt aus dem vorhin
Geſagten für die Beantw ortung der in der letzten 05 viel erörterter
Frage : wo die Main - Neckar - Eiſenbahn in die badiſche
daß , wenn wirklich ein Staatsvertl rag abgeſchloſſen worden , nach
welchem die Mündung nicht bei Mannheim zu geſchehen hätte dieſer
Vertrag jedenfalls den Kammern zur Genehmigung vorgelegt wer
müßte . Denn , mögen die Beſchlüſſe der Kammern in den —
Sitzungen auf dem letzten Landtag gelautet — wie ſie wollen ,
ſo bleibt doch ſo viel gewiß , daß auf dem brigen Landtag kein
Geſetz zu Stande gekommen iſt, welches die Gelim nung des Ge
ſetzes vom 29 . März 1838 , daß
Grenze nach Mannheim

zu St

die Eiſenbahn von der heſſiſchen
geführt werden ſoll , abändert ; durch

ein Vertrauensvotum der Kammern und wenn es noch ſo unbeſchränkt
lauten ſollte , werden aber weder beſtehende G eſetze aufgehoben , noch
können ſolche Beſchluͤſſe die Regierung zur einſeitigen Aufhebung
oder Abänderung von Geſetzen ermächtigen . Ueber die
ob die Bahn und ob ſie auf Staatskoſten gebaut
gab

Hauptfrage

werden ſolle ,
es zwar verſchiedene Anſichten , doch wurde die Frage von ent

ſchiedener Majorität bejaht , weil man ſich überzeugt hielt , daß unſer
Land ohne den Bau des großen Werks ſeinen Verkehr
durch denſelben aber erleichterten Abſatz der Landesprodukte
terten Handel ,

verlieren ,

erwei⸗
größern Wohlſtand gewinnen und ſo ſich etwaiger

Zinſenverluſt ausgleichen ; daß aber dieNU Ueberlaſſung an Privaten

⸗ wohl Gelegenheit ſich zu bereichern , dem Staat aber nicht
die Gewißheit einer gleichmäßigen , gehörigen Ausführung und einer
ſpätern , dem Geſammtwohl entſprechenden Benutzung geben würde

Auf dieſem außerordentlichen , lediglich zu einem beſondern Zweck
berufenen Landtag beſtritt die Regierung der zweiten Kammer , als

Petitionskommiſſion gewählt en ſollte , das Recht , andere
Dinge , welche ihr nicht vorgelegt und welche mit dem Zweck der Be
rufung nicht im Zuſammenhang ſtünden , zu beſprechen , zu berathen
und Beſchlüſſe darüber zu faſſen . Man wollte zwiſchen ordentlichen
und außerordentlichen Landtagen unterſcheiden und behauptete , ſo
wie die Regierung zur Berufung von außerordentlichen Landtagen
nicht verpflichtet ſei , eben ſo müſſe ſie das Recht haben , zu beſtimmen
welche Gegenſtände auf ſolchen berathen werden dürften .

Dagegen berief ſich die Kammer auf den §. 50 der Verfaſſung
welcher ſagt :

wer *
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Grundgeſetz

„ Die Stände können ſich nur mit den nach gegenwärtigem
zu ihrer Berathung geeigneten oder vom Greoßherzog

beſonders an ſie gebrachten Gegenſtänden beſchäftigen . “

Es wurde jeder Unterſchied zwiſchen einem ordentlichen und außer —

ordentlichen Landtag , ſo weit es ſich um die Th ätigkeit der Kam⸗

mer handle , als in der Verfaſſung nicht begründet , beſtritten und das

mit Recht ; denn die Kammer bleibt immer die Kammer , ſie mag kraft

einer gebietenden Vorſchrift der Verfaſſung oder aus eignem Antrieb

der Regierung von dieſer verſammelt worden ſeyn Auch ließe es ſich

wirklich mit den Pflichten der erwählten Volksvertreter nicht vereinigen ,

wenn ſie ſich , außer der gewöhnlichen Periode von zwei zu zwei

Jahren , einberufen , für ſo außerordentlicher Natur halten wollten ,

daß ſie nicht berechtigt wären , einen dringenden Antrag zu ſtellen und

zu berathen , über eine dringende Petition zu beſchließen und ſelbſt

darüber zu urtheilen , was dringend ſei oder nicht .

Der Erfolg war , daß die Kammer eine Petitionskommiſſion wählte

und ſich durch die entgegenſtehende Anſicht der Regierung nicht

abhalten ließ , auf den Antrag des Abg . v. Itzſtein hinſichtlich der

Hannöveriſchen Frage einſtimmig einen ähnlichen Beſchluß

zu faſſen , wie auf dem Landtag von 1837 .

2 er
zehnte Landtag ( 1839 )

war beſonders merkwürdig durch die Strenge , mit welcher die Oppo —

ſition bei der Prüfung der Ergänzungswahlen zu Werk

gieng . Sie rügte jede Geſetzwidrigkeit , wenn ſich der Beweis derſelben

auch nicht gerade aus den Wahlakten ergab , wenn die Mittheilungen

darüber nur von glaubwürdigen Perſonen ſtammten . Wo dagegen

der Beweis von Unregelmäßigkeiten vorlag , welche zum Nachtheil der

Wahlfreiheit auf den Erfolg der Wahlen Einfluß gehabt hatten , be —

ſtand die Oppoſition — wenn auch nicht nimmer mit Erfolg — auf der

Vernichtung der Wahlen . Die Fälle , welche zur Sprache kamen ,

waren folgende :

Ein Wahlkommiſſär hatte ſich nach der Anzeige einiger Wahl⸗

männer nicht damit begnügt , im Allgemeinen die Eigenſchaften eines

würdigen Abgeordneten auseinander zu ſetzen , wozu ihn der §. 71

der Wahlordnung allein berechtigte ; er hatte vielmehr den Wahl —

männern zu Gemüth geführt : ſie ſollten keinen Gelehrten , der lange

Reden halte , ſondern einen Maun aus dem Bürgerſtande , aus ihrer

Mitte wählen , während gerade zwei Candidaten empfohlen worden

waren , auf welche dieſe Bezeichnungen genau paßten.



Ein anderer Wahlkommiſſär ſollte unter gleichen Verhältniſſen

geäußert haben :

„ Wählt einen aus Eurer Mitte , Ihr braucht ja keinen Frem
den ; ich weiß es und wollte darauf wetten baß ſich in Eurem Be
zirke viele tüchtige Männer befinden ꝛc. “

Die Kammer ſprach ihre Anſicht dahin zu Protokoll aus , daß der
Wahlkommiſſär in Anwendung des §. 71 der Wahlord nicht
befugt ſei , bei Auseinanderſetzung der Eigenſchaften , we che der zu
Wählende haben ſolle , durch Bezeichnung von Ständen oder Bezirken
aus welchen der Kandidat den Vorzug verdiene , noch durch andere
auf beſtimmte Kandidaten bezügliche Merkmale zu Gunſten oder zum
Nachtheil des einen oder andern Kandidaten mittelba

Gegen eine andere Wah
einzuwirker

en mehrere Wahlmänner in einem
Schreiben an einen Deputirten nert , der Beamte des Wahlorts
welcher ſel * Wahlmann geweſen , habe die Wahl von einem Candidaten
dadurch abzulenken geſucht, daß er erklärt: er habe einen Brief in Händen
nach welchem der Vorgeſchlagene keine Wahl mehr annehmen würde , was
nicht richtig geweſen . Die Oppoſition hielt dieſen Umſtand für geeignet
die auf einen andern Kandidaten gefallene Wahl zu vernichten
wenn ſich die Wahrheit des Vorgetragenen beſtätigen ſollte und ver

langte deßhalb eine Unterſuchung . Die Majorität gieng jedoch auf
dieſen Antrag nicht ein. Hinſichtlich einer driiten Wahl waren Nach —
richten eingegangen , der Beamte , welcher nicht Wahlmann geweſen
habe bei dem Wahlkollegium , das zum größten Theil aus Bürger
meiſtern beſtanden , nicht nur in eigener Perſon für einen Vetter und
gegen ein Mitglied der Sunöſiton ſondern auch durch
die Gendarmerie werben laſſen . Die Oppoſition ſprach ſich gegen
ſolches Benehmen , welches von der andern Seite als unerheblich
dargeſtelit wurde, mißbilligend aus , ohne jedoch einen beſondern An —

trag zu ſtellen

Ein Gleiches erfolgte deßhalb , weil zwei Beamte den Wahlbezirk
bereist hatten , um zu Gunſten eines ihnen angenehmen und
einen Oppoſitionsmann zu wirken und weil der eine jener Beamten
ſich von den Wahlmännern ſogar die Hand hatte darauf
laſſen , nach ſeinem Wunſch zu wählen .

gegen

Sol engeben

Bei einer weitern Wahl hatte ein Wahlmann mitgewirkt , der
an die Stelle eines nicht geſetzlich ausgeſchiedenen Wahlmanns ge—
treten war . Die Wahl wurde durch Stimmenmehrheit vernichtet

obgleich der Zahl nach die Stimme des unbefugten Wahlmanns
nicht von Bedeutung geweſen ſeyn konnte , weil die Majorität von

9
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der Anſicht ausgieng , daß von dem moral

nur einer — oft das Reſul

könne

Man hat die

Jahr 1839 an ſich zuviel mit den
W̃

Oppoſit on oft gete

Stimme von außen , welche

einer Wahl , die Lokalbeamten verdächtigt , G

Dingen die koſtbare

kechte der Staatsdiener zu
mit ſolchen unerheblichen Dingen

ſie beabſichtigt habe, die ſtaatsburgerl chen Re

beeinträchtigen und das Vertrauen d Bürg

zraben . Di f war 3 der

geſetzliche Theil ne der großen Maſſen

Staatsa ten beſteht in ihrer Th

Dey e Das Volk iſt darin unbe

nießt nach der Verfaſſung der v

aber Wahlfreiheit , wie weit erſtreckt ſie ſich

Eingriff in dieſelbe betrachtet werden ? Dies

Beantwortung öfter die Gelehrten bei uns

darf alſo auch nicht annehmen , daß ſt ch das Volk d

klar war . Belehrung des Volls war daher

niß und eine heilige Pflicht ſeiner Vertreter ,

nent unſeres conſtitutionellen

es aber eine ausgemachte Sache , daß

überhaupt nicht auf die Weiſe lernen kann ,

iebt vielmehr nächſt der Aufklärung im

politiſche Schule für das Ve k, nämlich die

aber hinſichtlich der Wahlen nicht beſſer

wenn jeder Bezirk , nicht r davon Kenntniß

Bezirken Erlaubtes und Unerlaubtes

a und dort die Wahlfreiheit beſchränkt
ſondern auch was in andern

geſchehen , durch welche Mittel d

worden u. dgl .

Wahlprüfungen erſt lernt das Volk ſeine

Beziehung auf die Wahlen genau kennen ;

ie Kenntniß

bſtſtändigkeit eben

hher hat denn überhaupt das Volk

Schule dur rchgemacht , erhält es di
I.

Verbindlichkeiten , welche zur —
iſt , als ein ktäftiger Wille .
im Allgemeinen das meiſte gewonnen , was e

E

NLo

von unſrer übrigen Geſetzgebung , kurz

ſtänden weiß ? Es hat aus keiner andern

Lebens , die Wahlen ,

der Wählenden , eine verkehrte Richtung bekommen ſollten .

das Volk nicht aus Büchern ,

Mit andern Worten : durch wiederholte

Rechtedechte und

iſchen Einfluß auch

ſultat der ganzen Wahl abhängen

tadelt , daß ſie hauptſächlich vom

ahlprüfungen beſchäftigt , jeder

he aus Unzuftiedenheit mit dem Ergebniß

ehör geſchenkt ; daß ſie

Zeit verdorben ; daß

zu denſelben zu unter⸗

zeit ungegründet . Die5

des Volks an unſern

eilnahme an Ur⸗ und

ſchränkt ; denn es ge—⸗

vollkommenſten Wahlfreiheit . Was iſt

und was kann als ein

ſind Fragen , über deren

nicht einig ſind ; man

arüber früͤher beſonders

emdas dringendſte Bedürf —das

wenn nicht das Funda —

aus Unkenntniß

Nun iſt

wie die Gelehrten ; es

allgemeinen , nur eine

Erfahrung . Dieſe kann

vervielfältigt werden , als

erhält , was in ſeinem ,

ſtrenge

Pflichten in

erſt nachdem es dieſe

von jenen Rechten und

ſo unentbehrlich

8 von unſrer Verfaſſung ,

von unſern öffentlichen Zu —

Quelle geſchöpft und kann



in ſeiner großen Mehrzahl , ſeiner Natur

Quelle ſchöpfen , als

N

ge, aus keiner andern
aus den Kammerverhandlungen . Wie weit es

aber auf dieſem Weg ſchon vorgerückt , davon kann ſich Jeder über —
zeugen , der das badiſche Volk vom Jahr 1825 mit dem heutigen
aufrichtig vergleichen will . Was daher ſeine Vertreter im

V

ine Ver allerwich
tigſten Punkt , im Punkt der Wahlen durch ihre Verhandlungen
hiezu beigetragen haben , das darf wenigſtens das Volk nicht ver
werfen , es muß ſich vielmehr dafür zum wärmſten Dank verpflichtet
fuͤhlen .

Ihre innige Verehrung für die Großherzogliche Familie bewies
die Kammer auf dieſem Landtag durch Bewilligung
nagengeſetzes , nach welchem

— der Civilliſte des Gre
zogs von 650,000 fl. die Geſammtſumme der an Prinzen , Prin
zeſſiunen und Wittwen zu leiſtenden Apanagen Nadelgelder , Suſten —
tationen , Wittume und Beiträge zu Etziehungskoſten , bis zum Betrag
von 400,000 fl. ſteigen kann

Beſonders intereſſant war die Verhandlung über den Antrag
des Ag Welcker , welcher dahin gieng :

„ Die Regierung zu bitten , dieſelbe wolle auf allen g
Wegen dahin wirken , daß in der d

e n friedlichen und ruhigen
Zeit endlich die durch außerordentliche Zeitverhältniſſe he vorgerufenen
proviſoriſchen und Ausnahmsbeſchlüſſe des deutſchen Bundes in Be
ziehung auf innere ſtaatsrechtliche Verhältniſſe außer Wirkſamkeit

ſetzt würden und daß an deren Stelle die volle Geltung und freie
Entwicklung des uns in dem Bundes - und in unſerm Landesgrund —
vertrag durch die öffentliche Treue verbürgten Rechtszuſtandes treten
möchte , daß beſonders durch baldige Verwirklichung der in dem Art . 18
der Bundesakte allen Deutſchen gegebenen Zuſicherung des Rechts der
Preßfreiheit unſere Regierung in den Stand geſetzt werd

eeigneten

le⸗83

Uundert1 e, Ung noert
die landesverfaſſungsmäßige Preßfreiheit ins Leben treten zu laſſen . “

Hiermit waren die Karlsbader Beſchlüſſe über die Beſchränkung
der Preßfreiheit , über beſondere Beaufſichtigung der Univerſitäten und
über ein außerordentliches Bundes - Central lgericht gegen die ſogenannten
demagogiſchen Umtriebe , ſowie ſämmtliche Bundesbeſchlüſſe vom Jahr
1832 ( vergl . oben S . 272 u. ff . ) gemeint

Der Antragſteller und die Mitglieder der Oppoſition , welche an
der Diskuſſion Theil nahmen , waren darin einverſtanden : daß alle
jene Beſchlüſſe in einer aufgeregten Zeit ere jgangen ſeien , in welcher
man geglaubt habe , der al lzugroßen Aufregung der her einen
Damm entgegen ſetzen zu müſſen . Möge man ſich nun hi ſichtlic der
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damaligen Nothwendigkeit der erwähnten Maßregeln geirrt haben ,

oder nicht , ſo ſei doch ſo viel gewiß , daß alle Aufregung längſt vorbei

und an ihre Stelle die größte Ruhe und das ſchmerzliche Gefühl bei

den Deutſchen getreten ſei , trotz ihrer unwandelbaren Anhänglichkeit

an ihre Fürſten , andern Nationen im Genuſſe der Freiheit und ſomit

an Ehre nachſtehen zu müffen . Ein ſolcher Zuſtand könne aber den

Zweck der Ausnahmsgeſetze : Friede und Ordnung zu erhalten , nicht

befördern ; dieſer könne vielmehr nur durch wahre Rechtsgewährung
erreicht werden

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten antwortete : es ſei

für die Regierung im Augenblick kein Grund vorhanden , auf die ge —

ſtellten Anträge einzugehen . Ohnehin ſei namentlich Gewährung der

Preßfreiheit auch vom Bunde nicht zu erwarten und würde in dem

Sinn , wie ſie verlangt werde , zum Verderben der einzelnen Bundes —

ſtaaten führen , weil ſie überhaupt für die politiſche Geſtaltung von

Deutſchland nicht paſſe . Dagegen könne an einem Rechtszuſtand in

Deutſchland nicht gezweifelt werden, derſelbe ſei ſogar ein befriedigender .

Jener Abgeordnete , welcher ſchon auf dem Landtag von 1835

( vergl . oben S. 290 ) den Präſidenten der Kammer beleidigt , weil er

die Diskuſſion über die Preßfreiheit nicht vor ihrem Beginn ſchließen

wollte , machte dem Antragſteller und ſeinen politiſchen Freunden den

Vorwurf : ſie giengen darauf aus , Boden zu gewinnen , um gegen

die e des deutſchen Bundes Krieg führen zu können .

Hieran ſeien ſie durch die Bundesbeſchlüſſe gehindert und deßhalb ver

langten ſie deren Sl Ihre Forderungen ſeien maß⸗

lloſe u. ſ. f

Der bezeichnete Abgeordnete wurde hierauf von einem andern

Mitgliede an einige Bemerkungen erinnert , welche er bei einem ähn⸗

lichen Anlaß am 3. Juli 1833 in der Kammer gemacht und welche

wir zur Vergleichung mit dem Welcker ' ſchen Antrag hier wörtlich

folgen laſſen :

„ Sodann ſtelle ich aber noch den weitern Antrag , die Regierung
zu bitten , daß ſie unabläſſig ſich beſtreben möge , die Erfüllung des

Artikels 18 der Bundesakte , womit gleichmäßige Verfügungen über

die Preßfreiheit verheißen werden , herbeizuführen . “

„ Ich bin nichts weniger , als ein Freund der Cenſur , ich habe

ſie auf alle möglichen Arten kennen gelernt und haſſe ſie . Ich achte

aber poſitive Geſetze und wenn ich dieſe vor mir habe , ſo muß ich

trachten , daß ſie angewendet werden , ſo lange ſie beſtehen und mein



Streben kann blos dahin gerichtet ſeyn , zu bewirken , daß dieſe

Geſetze auf dem ordentlichen Wege außer Wirlſamkeit geſetzt werden . “

Der Erfolg war , daß der' Antrag mit 49 gegen 6 Stimmen

angenommen wurde .

Obgleich dieſe Motion die Bitte um Wiederherſtellung der Preß —

freiheit ſchon in ſich faßte , ſo hielt es der Abg. v. Rotteck doch

für nothwendig , hinſichtlich dieſes Gegenſtandes einen beſondern

Autrag zu ſtellen . Er verlangte nur die Wiederherſtellung einigen

Rechtszuſtandes in Sachen der Preſſe und begründete dieſes

Begehren durch die treue Erzählung alles deſſen , was ſeit dem Jahr

1832 zur Unterdrückung freier Gedankenmittheilungen geſchehen , alles

deſſen , was die Regierung ſeit dem Jahr 1833 verſprochen

ausgeführt hatte . Weil hiernach alle Wünſche und Verwahrungen

der Kammer zu Protokol ne Erf ieben , ſchlug der Antrag
un Se. Königl . Hoheit

*ind nicht

ſteller eine , in einer ehrfurchtsv

den Großherzog vorzutragende Beſchwe

Seiten der Regierung dargelegte Nichtbeachtung

der gerechten Forderungen und Bitten der Kammer

in der Preßſache vor .

In der Motion ſelbſt , in dem über dieſelbe erſtatteten Commiſ

ſionsbericht und in der Diskuſſion wurde vielfach über Strenge der

Cenſur , welche ſogar die Miitheilungen über Kammerverhandlungen

nicht verſchone , geklagt und von verſchiedenen Seiten dieſe Klagen mit

auffallenden Beiſpielen belegt . Die Hauptvertheidigung von der Re —

gierungsbank drehte ſich um folgende Sätze : ein Preßgeſetz , wie die

Kammer es verlange , ſei mit den bundesgeſetzlichen Beſtimmungen

nicht vereinbar ; man müſſe vielmehr , wolle man Colliſionen mit

dem Bunde vermeiden , immer wieder auf die Cenſur zurückkommen .

Wechſelſeitige Beachtung der innern und äußern Verhältniſſe der

einzelnen Bundesſtaaten , Entfernung jedes Stoffes zur Unruhe und

Unordnung ſei die Grundbedingung der Eriſtenz des deutſchen Bundes

und eines jeden in demſelben begriffenen Staates . Mit dieſem 10

ſei die Preßfreiheit unverträglich ; ſie müſſe in Deutſchland zur Um

geſtaltung aller Verhältniſſe , zur Revolution führen . Dies ſei

die Anſicht ſämmtlicher Cabinete , dies ſei die Ueberzeugung aller

8 aften Staatsmänner .

Die Redner der Oppoſition erwiederten auf die letzte Bemerkung :

es liege darin eine Kränkung , eine wahre Beleidigung des deutſchen

und insbeſondere des badiſchen Volks , welches die volle Preßfreiheit

beſeſſen und wieder verloren , in welchem ſich aber zu keiner Zeit eine
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revolutionäre Bewegung gezeigt habe . Wenn man behaupte , die

Preßfreiheit werde die Umgeſtaltung Deutſchlands herbeiführen , ſo

ſei dies eine Anklage gegen unſere öffentlichen Zuſtände in Deutſch —

land im allgemeinen , der gleich : ſie könnten die Leuchte der öffent —

lichen Beſprechung nicht vertragen .

Der Commiſſionsantrag , welcher mit dem Rotteck ' ſchen überein —

ſtimmte , wurde von der Kammer mit Stimmeneinhelligkeit ange —

nommen und die danach entworfene Adreſſe der erſten Kammer

mitgetheilt , weil verfaſſungsgemäß nur Beſchwerden beider Kam —

mern vor den Thron gelangen können
8 erſte Kammer ließ ſich

aber nicht einmal Bericht darüber erſtatten , obgleich ſie beinahe ein

volles Jahr Zeit zur Ueberlegung hatte , ie Adreſſe und deren

Mittheilung in der zweiten Kammer ſchon am 18 . Juli 1839 be —

ſchloſſen worden und der durch eine längere Vertagung unterbrochene

Landtag erſt mit dem 17. Juli 1840 endigte .
Der Antrag des Abg. v. Itzſtein :

„ es wolle die Kammer in Erwägung , daß durch die einſeitige

Aufhebung der hannöverſchen Verfaſſung von 1833 der ſelbſt

durch den Artikel 56 der Wiener Schlußakte verbürgte öffent —

liche Rechtszuſtand in Deutſchland geſtört und damit die Ruhe

und geſetzliche Ordnung auf das empfindlichſte bedroht ſei , die

zuverſichtliche Erwactung ausſprechen , die hohe Regierung werde

mit allen ihr zu Gebot ſtehenden Mitteln bei der hohen

Bundesverſammlung darauf hinwirken , daß die hannöverſche

Verfaſſung von 1833 baldigſt wieder hergeſtellt und dadurch

eine weſentliche Störung des Rechtszuſtandes in Deutſchland ,
ſo wie die täglich ſteigende Unruhe des deutſchen Volkes über

Mangel eines kräftigen und gefetzlichen Schutzes der beſtehenden

Verfaſſungen beſeitigt werde, “

wurde auch auf dieſem Landtag einſtimmig angenommen , obgleich

die Regierung die Kompetenz der Kammer , Bundesangelegenheiten

zur Sprache zu bringen , wiederholt beſtreiten zu müſſen glaubte .
Einen wichtigen Gegenſtand der Geſetzgebung brachte der Abg .

Sander zur Sprache , zu deſſen Erläuterung folgendes vorange —

ſchickt werden muß .

Zur Zeit des deutſchen Reichs konnte Jeder , der ſich in ſeinen

Rechten gekränkt glaubte , die Reichsgerichte angehen , welche alle

lleinen Fürſten als höchſte Inſtanz anerkennen mußten . Die Chur —

fürſten und andere Herren größerer Länder hatten zwar das Vorrecht ,

ſelbſt eine dritte Inſtanz zu errichten , wonach weder ſie noch ihre
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Unterthanen den Reichsgerichten als eigentlichen höchſten Gerichts —

höfen , unterworfen waren . Allein das Reichskammergericht hatte

über die Rechtspflege jener bevorrechteten Fürſten die Aufſicht zu

üben ; es war befugt , ſowohl auf Beſchwerde der Unterthanen ſolcher

Landesherrn , als ſelbſt von Amtswegen darauf zu ſehen und dafür

zu ſorgen : daß 1) die Landesgerichte vorhanden und gehörig beſetzt

waren ; daß 2 ) keine Cabinets - Juſtiz aufkam ; daß 3) der Inſtanzen

zug aufrecht erhalten und 4) keine Verzögerungen der Gerechtigkeit

oder Erſchwerungen der Rechtsverfolgung eintraten . Außer dieſem

Aufſichtsrecht des Reichskammergerichts auf die Rechtspflege beſtanden

klare Reichsgeſetze , welche die Unabhängigkeit der Gerichte an ſich

ſchuͤtzten und Eingriffe in ihren Wirkungskreis , ſo wie Beſchränkung des

ſelben geſetzlich unmöglich machten . So durften die Gerichtshöfe nicht

von einem Ort zum andern verlegt und die Mitglieder derſelben

weder willkührlich abgeſetzt , noch verſetzt werden ; der Landesherr

war an die Entſcheidungen ſeiner eigenen letzten Inſtanz gebunden ;

Niemand durfte ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden ; der

Fiskus mußte bei den Gerichten Recht nehmen ; in den Ländern

nicht bevorrechteter Fürſten konnten die Parteien unbedingt die Ent —

ſcheidung der Juriſtenfakultät einer inländiſchen oder auswärtigen

Univerſität verlangen und ſelbſt in den Ländern bevorrechteter Reichs —

ſtände konnten die Reichsgerichte die Abſendung der Akten an ſolche

Fakultäten zur Erlaſſung des Urtheils verordnen , wenn der Rechts —

ſtreit gegen die Regierung oder den Fiscus geführt wurde oder ſonſt

Gründe einer parteiiſchen Stimmung des oberſten Landesgerichts vor —

handen waren . Die Univerſitätsprofeſſoren durften aber ohne richter —

liches Urtheil gegen ihren Willen weder entſetzt , noch penſionirt wer —

den und waren ſchon kraft ihrer ＋ una bhängig ; denn ſie hatten

4

ein unbedeutendes Einkommen und nicht , wie jetzt, hohe Beſoldungen ,

Collegiengelder u. dgl . zu verlieren oder zu erwarten

Zwar kannte man ſchon zur Zeit des Reichsverbands den Unter —

ſchied zwiſchen Rechts - und Regierungsſachen ; allein die Begriffe

beider waren auf eine der Gerechtigkeit vollkommen entſprechende

Weiſe dahin feſtgeſtellt : daß jede Beſchwerde oder Klage wegen Ver —

letzung wohlerworbener Rechte als Rechtsſache zu behandeln und von

den Gerichten darüber zu entſcheiden war , mochten reine Privatrechte

( das Mein und Dein ) oder verfaſſungsmäßige Rechte , mochten ſie

durch was immer für Handlungen felbſt durch Geſetze und Verord —

nungen der Fürſten und Regierungen gekränkt worden ſeyn . In allen

ſolchen Fällen erſtreckte ſich die richterliche Gewalt ſo weit , daß die
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meinen Wohls wegen weder vernichtet , noch beſchränkt werden

Seit Einführung unſrer Perfaſſung ſind wir daher nur in einem

Punkt , aber auch da, nicht viel weiter gekommen , nämlich daß es

zur Entſcheidung über Beſchwerden gegen verfaſſungswidrige Geſetze
N vonn 4 MP 8 17 8 4oder Verordnungen keines Richters mehr bedarf , indem ohne die

Zuſtimmung der Vertreter des Volks Geſetze nicht erlaſſen werden

können , durch andere , ſogenannte Geſetze Niemand gebunden iſt undbvunde

gegen Verfaſſungsverletzungen aller Art Beſchwerden und Vorſtel —

lungen an den Großherzog möglich ſind, wenn beide Kammern ſich

darüber verein er ſehr ſelten vorkommt .

Es iſt daher der Oppoſition nicht zu verargen , wenn ſie bei jeder

Gelegenheit eine unabhängigere Stellung für die Richter in Anſpruch

Hinſichtlich der übrigen Mißſtände —8 die zweite Kammer

ſchon auf dem Landtag von 1831 eine Adreſſe an Se . Koͤnigl. Hoheit

den Großherzog des Inl 1

„ Die Geſetze , welche die Verhandlung und Entſcheidung von

Aſtszalls

Rechtsſtreitigkeiten den Verwaltungsſtellen zugewieſen haben , einer

Reviſion unterwerfen zu laſſen und nach Erfund den Gerichtshöfen

und Verwaltungsſtellen diejenigen Gegenſtände zur Cognition zuzu —
weiſen , welche als zu ihrer Kompetenz gehörig zu betrachten ; ferner :

einen Geſetzentwurf über die Organiſirung Behörde , welche

künftig über Kompetenzceonflikte zu
habe, über die Be —

ſtimmung der Formen , in welchen ſolche Conflikte erhoben und über

den Zeitraum , innerhalb deſſen ſie euiſchiebenwerden ſollen , vor⸗

legen zu laſſen

Dieſer Adreſſe trat auch die erſte Kammer in der Hauptſache

bei ; da aber bis zum Jahr 1839 nichts geſchehen war , ſo ſtellte

Sander auf dieſem Landtag den Antrag:
„ auf die Erl

laſſung eines Geſetzes , wodurch die Entſcheidung d
Kompetenzeonflikte dem Großherzoglichen Staatsminiſterium —
nommen , einer aus Richtern und Verwaltungsbeamten zuſammen —

geſetzten beſondern Behörde übertragen und zugleich Beſtimmungen
über das Verfahren dabei ertheilt würden . “

Von den Verhandlungen über dieſen Antrag , welchen die zweite

Kammer annahm , iſt beſonders die offene Erklärung des Präſidenten

des Juſtizminiſteriums bemerkenswerth , nach welcher Kompetenz —
conflikte nicht nach einem ſtrengen Prinzip , ſondern nach Rückſichten
der oberſten Verwaltung entſchieden werden müſſen ; nach welcher
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ſchied

ſelbſt nicht herbeigeführt wurde

Im Jahr 1831 wird das Jahr 1819 erneuert , abe dadurch über —

boten , daß an die Stelle der Worte , Werke treten ; aber auch dieſes

ohne zwei Parteien , ohne Oppoſition gegen die Regie

Auf dem Landtag von 1833 zeigten ſich nur die Vorboten künf

6 Parteien . Denn , da die Kammer nicht die Macht hatte die Erei ˖

vom Jahr 1832 nnwirkſam zu machen , ſo handelte es ſich lediglich

darum , welche Maßregeln zu§n Wahrung der Volksrechte , miten

lichſter Schonung der Regierung , zu wählen waren ; und wenn auckh

bei dieſer Wahl die Einen mehr , die Andern weniger geneigt zum

Nachgeben waren , ſo war doch die gemeinſchaftliche Thätigkeit die der f

Vermittlu

Als jedoch im Jahr 1835 von Abgeordneten , in welchen der

Geiſt von 1819 und 1831 noch lebte, Wünſche bracht den

welche die Regierung erfüllen konnte , ol

in Widerſpruch zu gerathen , da zeigte ſich ˖ welcher

690 der eine Theil Dinge , wie die Pr t, nicht mehr der Red

hielt , der andere aber immer noch und die go Nittel

ſtraße darin finden wollte , ſeit dem Jahr rul

hinzunehmen und der über Dieſel arte

ſtanden ſich auf den Landtagen von 1837 und 1839 gegenüb Auf

dem erſten vertheidigte die Oppoſition hauptſächlich die Auftechthal 6

tung der Gemeindeordnung , auf dem letzten die Wahlfreiheit

So lange es aber bei uns eine Oppoſition giebt , kamen alle frei —

ſinnigen Anträge von ihr und wurden von ihren Mitgliedern v

theidigt . Ebenſo nahm dieſelbe an allen materiellen Fra den

thätigſten Antheil und ſtimmte vielen Geſetzen und Geldvern zen

ohne Widerſpruch bei, ſobald ſie ſich überzeugen konnte , daß ſte zum

8 N. Fery I5 MmMyitWohl der Geſammtheit

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit . Anklage

Geſchwornengerichte .

Von A. v. Soiron , Obergerichtsadvokat in Mannheim

Bei der Verhandlung über das von der Königli

Regierung ihren Ständen vorgelegte Strafprozeß - Ge7 b

in der zweiten Kammer eine ſehr große Mehrzahl für Oeffent⸗
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